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Abgeordneter Dr. Peter Wittmann (SPÖ): Herr Abgeordneter Tschank! Sie haben be-

hauptet, dass die FPÖ verpflichtet wäre, aus der Organhaftung heraus diesen Ersatz-

anspruch geltend zu machen.  

Ich berichtige tatsächlich: Laut Bundespräsidentenwahlgesetz wird der Bundespräsi-

dent nicht durch eine Partei als Kandidat vorgeschlagen, sondern durch eine Perso-

nengruppe. Sie verlangen das Geld aber für die FPÖ, und das ist unanständig! (Beifall 

bei der SPÖ sowie der Abgeordneten Loacker und Zadić. – Abg. Stefan: Wir haben 

es ja auch von dort bezahlt! – Zwischenruf des Abg. Rosenkranz. – Gegenruf des Abg. 

Jarolim. – Weitere Rufe und Gegenrufe zwischen Abgeordneten von FPÖ und SPÖ.) 
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